
Der W o r t l a u t  d e r  A u fg a b e  war der folgende:
„In einer zwischen den Straßenfluchtlinien 15 m breiten 

S traße des B erliner T iergartenviertels soll ein Einfam ilienhaus 
e rrich te t werden. D as G rundstück h a t 25 m B reite und zirka 
€0 m Tiefe. Von le tz te rer gehen als V orgarten  m ab. H inter 
dem H ause soll noch ein möglichst großer G arten verbleiben 
und aus den W ohnräum en direkt zugänglich sein.

„An W ohnräum en werden verlang t: 1 Herrenzim m er,
1 Damenzimmer, 1 Salon, 1 Speisezimmer, von je  50—60 qm, 
eine zentral gelegene n icht durch Oberlicht erleuchtete Treppen
halle, A nrichte und Bibliothek. An Schlafräum en: 2 E ltern 
schlafzimmer m it je 1 Bad, 1 Toilettenzimmer, 1 M orgenraum 
der Dame, 3 K inder
zimmer nebst Bad,
1 Zimmer für eine 
Jung fe r und eines 
für ein Fräulein 
sowio ein Näh- 
zimmer. Außerdem 
um fangreicheW irt- 
schafts- und P e r
sonalräum e sowie 
die kleine W oh
nung  für einen 
Portier, Garde
roben und B illard
zimmer.

„V erlangt wer
den die Grund
risse säm tlichor 
Geschosse 1 :2 0 0 , 
eine S traßenfront 1 : 100. “

Die Aufgabe 
basiert auf einem 
w iederholt in jener 
Gegond ausgeführ
ten  Programm . Das 
G rundstück würde 
einen W ert von et
wa 600 000 M., der 
Bau einen solchen 
von 400 000 M. 
haben. Das P ro
gram m s te llt also 

Anforderungen Abb. 37G. Entwurf zu einem E infam ilienhaus. K ennw ort: „W .W .“ . V erfasser: R egierungsbaum eister F e l i x  G r i l n e i s e n

nicht nur in praktisch-technischer, sondern vor allen Dingen 
auch in künstlerischer Beziehung hoho Anforderungen, speziell 
an die Grundrißlösung, die großzügig und w eiträum ig gedacht 
werden mußte. Es is t  dioses Erfordernis kaum in einem der 
21 Entw ürfe befriedigend gelöst worden. Zudem fehlt in den 
meisten Entw ürfen die zwar im Program m  nicht geforderte, aber 
der Sache nach notwendige Zugänglichkeit des G artens. Auch 
waron in vielen Fällen die Nebonräume zu beschränkt, die 
W ohnung für einen verheirateten  P o rtie r zu klein gewesen. In  
ändern w ar auf eine m öglichst günstige G estaltung des G artens 
nicht genügend R ücksicht genommen. Auch waren in vielen 
Fällen die baupolizeilichen Anforderungen n icht berücksichtigt.

E s wurde daher 
von der E rteilung  
großer V ereinsan
denken A bstand 
genommen und nu r 
vier Projekte m it 
kleinen Vereins
andenken bedacht.

K e n n w o r t :  
„W . W .“

Die D urchfahrt 
fohlt. D iePförtner- 
w ohnung is t  zu 
klein, die H aup t
treppe en tbehrt 
einer gewissen Mo
num entalität. Das 
H auptgeschoß is t  
g u t disponiert, doch 
is t  die Nebentreppe 
dunkel, die A n
richte n ich t hell 
genug und zu klein. 
Im Obergeschosse 
sind die W . C.s 
un ter Oberlichten 
polizeilich n ich t 
zulässig. Die A r
ch itek tu r is t  monu
m ental und sachlich 
und würde eine 
Zierde der gedach
ten Gegend sein.

Zu beziehen durch alle B uchhandlungen , P ostäm ter und die G eschäftsste lle  C a r l  H e y m a n n s  V e r l a g  in B erlin  W .8, M auerstraße 43.44
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A lle  R echte  V o rb e h a lte n

Entwurf zu einem Einfanlilienhause im Berliner Tiergartenviertel
M onatsw ettbew erb im A.V.B., besp roch en  vom R e g ie r u n g sb a u m e is te r  Hermann Hernburg
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Abb. 377—3S1. Entw urf zu einem  E infam ilienbause im B erliner T iergartenviertel K ennw ort: ./W .W .“. V erfasser: R egierungsbaum eister F e l i x  G r f l n e i s e n

K e n n w o r t :  „ F ü r  K o m m e r z i e n r a t s “.
Die D urchfahrt fehlt. Das Billardzim m er is t zu dauerndem 

A ufenthalt von Menschen nicht geeignet. Die H alle entbehrt 
einer gewissen W ohnlichkeit und w ird n icht sehr hell sein. 
Die A rch itek tu r is t  anständig  und sachlich.

K e n n w o r t :  „ T i e r g a r t e n v i e r t e l “.
Die D urchfahrt fehlt, die H aupttreppe is t  unbequem, die 

Küche zu dunkel, die Portierw ohnung zu klein. Die Garderobe 
im H ochparterre is t  zu beschränkt und erg ib t durch ihre L age



W ochenschrift des A rchitekten-V ereins zu BerlinNr. 34. V II. Jahrgang

S n u S f r

E ntw urf zu einem E infam ilienhause im B erliner T iergartenvierte!K ennw ort: „ T i e r g a r t e n v i e r t e l “V erfasser: R egierungsbaum elster Sipl.*3ng. R e c k

eine n icht oben erfreuliche G estaltung des Treppenlaufs vom 
P a rte rre  zum H ochparterre. Die Diele is t  dunkel und unwohn
lich. Die Kinderzim mer sind ungünstig  verteilt, auch fehlt es an 
den notwendigen W irtschaftsräum en. Die Fassade ist als unge
wöhnlich gelungen zu bezeichnen. Doch is t  sie bedauerlicherweise 
durch ein für ein Reihenhaus unm otiviertes W alm dach entstellt. 
W enn der V erfasser sich entschlossen hätte , s ta t t  dessen ein 
g la ttes Satteldach zwischen zwei Brandgiebeln herzustellen, würde 
ein schöner und harm onischer E indruck erzielt worden sein.

K e n n w o r t :  „ G a r t e n h a l lo “.
Die D urchfahrt fehlt, die Portierw ohnung is t  schlecht verte ilt 

und nur vom H aupteingange zu erreichen. Die Küche is t nicht 
sehr hell und ungünstig  dim ensioniert. D ie lange A nrichte im 
H ochparterre erscheint n icht m otiviert. Die A rch itek tu r is t, en t
gegen dem Program m , i. M. 1 :2 0 0  gezeichnet, doch verspricht 
sie in der weiteren A usarbeitung eine erfreuliche A usgestaltung.

D io W ied ergab e der E ntw ürfe „Für K om m erzienrats“ und „G artenhalie“ erfo lgt in der nüchsten  Nummer der W ochenschrift.

Als V e r f a s s e r  ergaben sich die H erren:
„W . W .“, H err Regierungsbaum eister F e l i x  G r ü n e is e n  

in Charlottenburg, „F ü r Kom m erzienrats“, H err Regierungs- 
j bauführer S)ipl.*3ng. G u s ta v  H e n t s e h e l  in C harlottenburg, 

„T iergartenviertel“, H err R egierungsbaum eister S)ipI.»Sng. R e c k  
in C harlottenburg, „G artenhalle“, H err Regierungsbaum eister 
S)ipl.»3ing. O p p e n h e im  in Berlin.

34*
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Entwurf zu einer Hof- und Pfarrkirche mit Stiftsgobäuden in Verbindung mit einer Platzanlage
S c liin k elw ettb ew erb  1912 auf dem G ebiete  des H o ch b a u es

M itgeteilt vom B erich tersta tter  dos B eu rte ilu ngsausschu sses
Regierungsbaumeister Paul Drescher in Steglitz

(F ortsetzu n g aus Nr. 33 S eite  2-24)
S p i r o - S p e r o

V erfasser h a t sieh durch den besonderen W ert, den er auf 
die D urchführung der zur H auptfront des Schlosses parallel 
führenden Q uerstraße legt, eine Erschw erung der Aufgabe ge
schaffen, die er tro tz  der straffen und klaren Gesam tanordnung 
nicht bew ältigt hat. Die Tortürm e über den Einmündungen 
der Querstraße in den P la tz  wirken nicht überzeugend, zumal 
ihre architektonische D urchbildung keine nam haften Reize auf
weist. Die Lage der Hoflogo über dem Eingänge dicht neben 
den Stiftslogon und untor der Orgel- und Sängerempore kann 
nicht befriedigen; durch den Einbau dieser Emporo wird auch 
die Chornische verstüm m elt; die Beleuchtung der westlichen 
Treppenhäuser ist wohl nicht gauz einwandfrei. Sehr günstig  
w irk t die klare und freie A nordnung des Gestühls im 
Schiff, wo jedo S törung durch Em porenstützen m it Glück ver
mieden ist.

Das M ännerstift en thä lt am Ostende, der Oberinwohnung 
des D am enstifts entsprechend, vier zusammenhängende Räume, 
deren Bestim m ung nicht erkennbar ist. Die Um schließung der 
S tiftsgärten  durch niedrige Mauern is t  nicht zweckent
sprechend.

Im Gemeindehaus is t die V erlegung der A borte in das 
Zwischengeschoß m it R ücksicht auf dio B enutzung durch die 
Konfirmanden verfohlt.

D er Grundriß der Pfarrhäuser, besonders am Anschluß an 
die Kirche, is t  n icht einwandfroi.

Die Präsidentenw ohnung ist in einem selbständigen und 
und deutlich abgotrenuten Baukörper neben dem V erw altungs
flügel des Hofkammergebäudes an der Schloßseite g u t un ter
gebracht.

Die formale 
D urchbildung läßt 
eine nicht ungeübte 
Hand erkennen, es 
fohlt aber vielfach 
noch an U rteil 
über M assenwir
kung und Einzel
ausbildung.

K i r c h p la t z  
Die Gesam t

anordnung der Ge- 
bäudo läßt dio 
selbstverständliche 

Rücksichtnahm e 
auf die Sym m etrie
achse vermissen, 
wenn auch nicht 
verkannt werden 
soll, daß die
Gruppierung nach 
sachlichen G rund
sätzen vorgenom- 
mon und im ein
zelnen nicht ohne 
Reiz ist.

Die Kirche ist 
im Innern verstän 
dig entwickelt, zu 
tadelu is t 
ein Teil der 
der Fürstonloge die 
Kanzel nicht sehen 
kann.

Die übermä
ßige A usdehnung 
der sonst g u t durch
gebildeten S tifts Abb. 387

gebäude erscheint im H inblick auf die Zweckbestimm ung bedenk
lich. Die A nordnung der V erw altungsgebäude an Höfen, die sich 
nach der H auptstraße und dom Schloß hin öffnen, is t verfehlt.

Die A rch itek tu r is t  in der M assenverteilung und in den 
Einzelheiten sachlich und überlegt und auch in künstlerischer 
Beziehung n ich t ohne Reiz.

S e r e n is s im u s  II
Der Verfasser schafft eine im allgemeinen sym m etrische 

Gesam tanlage. Die E inheitlichkeit und Geschlossenheit des 
Platzhildes wird aber dadurch w esentlich [beeinträchtigt, daß es 
dem die Pfarrerw ohnungen und das Gemeindehaus enthaltenden 
Baukörper einen Garten m it zwei kleinen Hallen als gleich
w ertig  gegenüberstellt.

Die Kirche bildet eine verständig  aufgebaute Z entralanlage 
m it seitlich stehender Kanzel. Die Fürstenloge is t  un ter der 
Orgelbühne und zwischen zwei Seitenomporen nicht glücklich 
untergebracht, liegt auch zu w eit von der Kanzel entfernt. Zu 
tadeln is t  auch dio A usbildung der Em porentreppen. M it den 
Stiftsgebäuden bildet die K irche eine geschickt entw ickelte 
Gruppe.

F ü r den an sich guten  Gedanken, die G ärten der Stifts- 
gebäudo im rechten W inkel zu umschließen, is t  keine einwand
freie G rundrißlösung gefunden worden. Beide Gebäude sind in 
je  zwei H äuser m it besonderen Eingängen zerlegt, zwischen 
denen Diagonalflügel m it den Speisesälen und Küchenräumeu 
angeordnet wurden. H ierdurch entstehen unglückliche kleine 
dreieckige Höfe. Die Küchenräume haben überflüssigerweiso 
doppelte Eingänge und leiden an m angelhafter Beleuchtung.

Gegen die Anlage des Hofkam m ergebäudes findet sich
nichts einzuwen
den; die W ohnung 
lieg t in einem be
sonderen Hause. 
Dor G rundriß des 
Stadthauses könn
te  geschlossener 
sein. Die Treppen
häuser und F lu re  
sind übertrieben 
w eiträum ig an ge
legt.

D er G rundriß 
des Gemeinde
hauses und der 
P farrhäuser is t 
gu t. Die Z ugäng
lichkeit der Kon

firmandenräume 
läß t jedoch zu 
wünschen übrig  
und die Küchen 
durften nicht an 
die V erbindungs
gänge zum Ge
meindehaus gelegt 
werden.

Trotz mancher 
g u te r A nsätze im 
A ufbau der Ge
bäude und in der 
Behandlung von 
Einzelheiten is t  das 
Ganze architekto
nisch n ich t bewäl
tig t. Auch die far
bige Innendekora
tion is t m ißglückt. 
(F o rtse tzu n g  folgt)E ntw urf zu einem E infam ilienhause im T iergarten viertel. K ennwort: „ T i e r g a r t e n v i e r t e l “ V erfasser: R egiernngsbaum eister ®ipL-gug. R e c k

Für die Schriftle itung verantw ortlich : Baurat M. G u t h  ln B erlin  W. 57, B D low slr .35  
Cari H ejm anns V er lag  in Berlin  W. S, Mauerstr. 43/44 — ß edrnckt von  Ju liu s S itten feld , Hofbuchdrucker., Berlin W. 8, M auerstr. 43/44 Nr. 34



W o c h e n s c h r i f t  d e s  A r c h i t e k t e n -Ve r e i n s  z u  B e r l in
H ERA U SG EG EBEN  VOM VEREIN E 

N u m m e r  3 4 a  B erlin ,  M ittw och, 28. A ugu st  1912 VII.  Jahrgang
A lle  Rechte Vorbehalten

Die Beratungen der preußischen Handwerkskammern über das Verdingungswesen
(Nach der Handwerks-Zeitung vom 3. Mai 1912)

Am Donnerstag, den 25. April 1912, tra t im Cäciliensaal der 
„Kammersäle“ zu Berlin dio Konferenz der preußischen Handwerks
kammern zusammen, wozu V e rtre te r 'z u  entsenden, alle bürgerlichen 
F raktionen des preußischen Abgeordnetenhauses gebeten worden waren.

Als V e rtre te r der preußischen Handwerkskammern waren an
wesend Herren aus Aachon, Altona, Arnsberg, Aurich, Berlin, Biole- 
feld, Breslau, Bromborg, Cassel, Coblenz, Danzig, Dortmund, Düssel
dorf, E rfurt, Flensburg, F rankfu rt (Oder). Halle, Hannover, Harburg, 
Hildesheim, Köln, Königsberg (Preußen), Liegnitz, Magdeburg, Oppeln, 
Osnabrück, Posen, Saarbrücken, S tettin , Stralsund, W iesbaden.

Die Handwerkskammern M ünster und Sigm aringen waren ent
schuldigt.

Die Veranlassung zum Zusam m entritte der Konferenz und den 
einzigen Gegenstand der Tagesordnung bildeto: „Das öffentliche Sub
missionswesen in Preußen“ wie es sich nach dom M inisteralerlaß vom 
23. Dezember 1905 gestalte t hat und wie es nach den A nträgen der 
Handels- und Gewerbekommission des Abgeordnetenhauses reform iert 
werden soll. Diese Anträge lauten:

„Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen:
1. Die Frage, ob ftlr die Regelung des Verdingungswesens, so wie sie 

der A ntrag Dr. Schröder (Cassel) und Genossen, Drucksache Nr. 22, 
erstrebt, die Reichsgesetzgebung zuständig ist, zu verneinen und 
damit den A ntrag  auf Nr. 22 der Drucksachen für erledigt zu er
klären;

2. Don A ntrag der Abgeordnoten Hammer und Genossen auf Nr. 37 
der Drucksachen in folgender Fassung anzunebmen:

Die Königliche Staatsregiorung zu ersuchen, in dom Erlasse des 
H errn M inisters der öffentlichen Arbeiten, betreffend das Verdingungs
wesen vom 23. Dezember 1905 nachstehende Aenderungen vorzunehmen:

a) Bei öffentlichen Ausschreibungen, für deren Ausführung auch eine 
handwerksmäßige H erstellung in B etrach t kommt, soll der Zu
schlag nur zu .einem  angemessenen Preiso orfolgon. In  allen ge
eigneten Fällen sollen Sachverständige vor der Ausschreibung 
Uber die A rbeitsherstellung und die Preise gehört werden. Den 
Zuschlag erhält derjenige, dessen Gebot die tüchtige und rech t
zeitige Ausführung gewährleistet und dem angemessenen Preise 
am nächsten kommt.

b) F ü r diejenigen handwerksmäßigen Leistungen, bei denen es an
gebracht ist, sollen Tarife durch dio vergebende Behörde nach 
Anhörung von Sachverständigen aufgestellt werden.

c) Bei E rm ittlung von Preisen für Unterhaltungsarbeiten an staat
lichen Bauten sollen in der Regel Sachverständige zngezogen 
werden.

d) Bei Abnahme der Arbeiten sollen in geeigneten Fällen Sach
verständige zugezogen werden;

3. Folgende Resolutionen anzunohmen:
I. Die Königliche Staatsregiorung zu ersuchen, bei den Solbstverwal- 

tnngskörpern (Provinzial-, Kreis-,Kommunal-, Kirchenbehörden nsw.) 
allgemein und insbesondere gelegentlich der Gewährung von 
Staatsbeihilfen zur Ausführung und E rhaltung von öffentlichen 
Bauten und Arbeiten darauf hinzuwirken, daß die Vorschriften 
des staatlichen Verdingungswesens v o m  1912 unter Be
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eingeführt und beob
achtet werdep.

II. Die Königliche S taatsregiorung zu ersuchen, die nachgeordneten 
Behörden anzuweisen, in allen geeigneten Fällen hoi öffentlich 
auszuschreibendon handwerksmäßigen Arbeiten von Bedeutung die 
Ausschreibungsbedingungen der betreffenden Handwerkskammer 
und, falls sie in B etracht kommt, der Handelskammer in je  einem 
Exemplare rechtzeitig  zur Kenntnisnahme mitznteilen.

Der betreffenden Kammer auf ihr Ersuchen in geeigneten 
Fällen den wesentlichen Inhalt der Preisangebote ohne Namens
angabe der Subm ittenten zur Kenntnis m itzuteilen.“
Den Vorsitz führte die Handwerkskammer Berlin, deren Vor

sitzender, Landtagsabgeordneter Obermeister Rahardt, um 71/* Uhr
die Versammlung eröffnet, die Anwesenden begrüßt und den A b
geordneten für ihr Erscheinen dankt. Der Vorsitzende führt dabei 
ungefähr folgendes aus: Die Submissionsangelegenheit würde die Kon
ferenz nicht zu beschäftigen brauchen, wenn der M inisterialerlaß so 
angewendet würde, wie es in der Absicht des Herrn M inisters liegt. 
Da aber der M inisterialerlaß nicht so ausgeführt wird, wie es sein 
sollte, so m ußten sich das Abgeordnetenhaus und seine Kommission 
für Handel und Gewerbe wieder neuerdings m it dem Erlasse und
seiner Ausführung beschäftigen; Die Kommission hat sich die red

lichste Muhe gegeben, den W ünschen des Handwerks gerecht zn 
werden. Dio Kommission habe aber bei ihren Beschlüssen Kon
zessionen machen müssen und infolgedessen seien in die Anträgo dehn
bare, kautschukartige Begriffe hineingekommen, dio die Befürchtung 
anfdrängen, daß, wenn diese A nträge der Kommission Berücksich
tigung und Aufnahme in den M inisterialerlaß finden, dieser doch 
wieder nicht in der A rt und W eise und in dem Maße ausgeführt 
werde, wie es im Interesse des Handwerks liegt. Deshalb is t heute 
die Konferenz der proußischen Handwerkskammern zusam mongetreten, 
um zu beraten, ob es nicht möglich sei, in irgendeiner W eise, bevor 
noch die Beschlüsse dor Kommission dem Plenum  zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden, sie im Sinne dor Handwerkerwünsche zu modifi
zieren und darüber dio Abgeordneten zu orientieren.

Anschließend nimmt R egierungsrat Dr. Groho das_ W ort, in
dem er den Dank des Herrn Oberpräsidenten für dio Einladung zur 
heutigen Konferenz überm ittelt und dann betont, daß das Interesse 
des Herrn Oberpräsidenten zunächst auf jene Beratungen gerichtet 
sei, die den engeren Kammerbezirk berühren, daß aber der Gegen
stand, der heute zur B eratung der Konferenz stehe, so im Vorder
gründe des allgemeinen Interesses liege, daß der H err Oborpräsidont 
ihn (den. Redner) als Staatskom m issar der Handwerkskammer zu 
Berlin zu dieser Teilnahme delegiert habe und den Verhandlungen 
guten Erfolg wünschen läßt.

Das einleitende Referat ersta tte te  Herzog-Danzig, der ungefähr 
folgende Ausführungen m achte: Die sogenannte Submissionsbewegung 
is t nichts Neues. Eine gesundo Preisbildung is t für das Handwerk 
Lebensfrage und dio Geschiche hat gelehrt, daß alle Organisation 
zwecklos ist, wenn damit nicht dio Gesundung in der Bewertung der 
Handwerkererzeugnisso gleichen Schritt hält. Als das Handwerk nach 
langen heißen Kämpfen erreicht hatte, daß das Handwerksorganisations
gesetz zustande kam und als Handwerkskammern als die gesetzlichen 
V ertretungen des Handwerks gebildet worden waren, da war es und 
m ußte es Aufgabe der Handwerkskammern sein, ein gesundes Sub- 
missiönsverfahren herbeizuführen und auf eine richtige Bewertung der 
A rbeitskraft der Handwerker und der Erzeugnisse des Handwerks zu 
dringen. Die Staatsregierung habe das Ihrige getan, um berechtigten 
W ünschen des Handwerks Erfüllung zu bringen. Das sei wenigstens 
die .Absicht und der Zweck des Erlasses des H errn M inisters der 
öffentlichen Arbeiten vom 23. Dezember 1905. Aber so schön auch 
in diesem Erlasse die W ünsche des Handwerks berücksichtigt sind, 
so finden sie doch keine Berücksichtigung bei den Behörden. Hierin 
stehen die Staatsbehörden oft den Reichsbehörden nach. — Die A us
bietung von Arbeiten und Lieferungen stü tze sich auf Voranschläge, 
die aber ohne Zuziehung von Handwerker-Sachverständigen aufgestellt 
werden. In  dieser Beziehung muß eine Aenderung eintreten. Die 
Reden im Abgeordnetenhause sind ein wahrer T rost für die Hand
werker gewesen und das Handwerk sage innigsten Dank dafür. Ja , 
wenn die Berufsstände sich zusammenschließen und mit den bürger
lichen Abgeordneten znsam m entreten und zusammen beraten, um Ab
hilfe zu schaffen, dann wird es am besten und sichersten zu erreichen 
sein, daß der Handwerkerstand einen großen Teil des staatsbürger
lichen Lebens repräsentiert. Die Nation is t am glücklichsten, welche 
einen national, w irtschaftlich und ethisch gesunden M ittelstand besitzt. 
Vor allem geht die Bestrebung der Handwerker dahin, daß die Auf
stellung des Kostenanschlags auf einer gesunden Basis erfolge, das 
heißt, es müssen hierzu Sachverständige aus dem Handwerk zuge
zogen worden und ebenso bei der Abnahme der A rbeit oder Lieferung. 
Die Handwerker wollen dabei nur Hilfe leisten, wie die Sachverstän
digen bei den Gerichten; die Handwerker verlangen aber nicht, daß 
die Sachverständigen die Preise festsetzen, sondern diese sollen die 
ausschreibenden Behörden nur unterstützen bei der Feststellung der 
Preise. Der M inisterialerlaß wäre ja  vollkommen ausreichend, wenn 
er von den nachgeordneten Behörden auch durchgeführt würde. Re
ferent begrüßt es und is t dankbar dafür, daß die Handels- und Ge
werbekommission sich nicht für eine reichsgesetzliche Reglung des 
Verdingungswesens, sondern für eine Reglung auf dem Verordnungs- 
wege durch Ergänzung des M inisterialerlasses entschieden habe. Er 
b itte t bei Beurteilung der Abänderungsvorschläge die vorgotragenen 
Gesichtspunkte zu beachten und schließt m it dor B itte  an die H erren 
Abgeordneten: Helfen Sie uns, das preußische Handwerk gesund, das 
heiß t lebensfähig zu erhalten!

K orreferent Kirsch-Breslau erachtet es als erste Aufgabe, den 
A ntragstellern, Abgeordneten H erren Hammer und Dr. Schröder sowie 
der Abgeordnetenhauskommission den Dank auszusprechen und_ be
m erkt sodann, daß es sich nicht allein um das staatliche Submissions
wesen handle, sondern daß dabei auch das private Submissionswesen 
in B etracht komme.
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Vielen Handwerkern wäro es lieber, wenn das Submissionswesen 
gesetzlich geregelt würde. W enn es aber gelänge, die vorhandenen 
dehnbaren und einschränkenden Bestimmungen zu beseitigen, dann 
könne man vielleicht vorerst von einer gesetzlichen Regelung absehen. 
Korreferent bespricht sodann die einzelnen Punkte der Kommissions
anträge, aus denen die unbestimmten, von den Regierungsvertretern 
gewünschten Ausdrücke entfernt werden sollen. E s handelt sich um 
folgende Ausdrücke: In  2a : „Bei „öffentlichen“ Ausschreibungen“, . . . 
und „In allen „geeigneten“ Fällen“ . . .  — in 2d : „sollen „in geeig
neten“ Fällen „Sachverständige“ . . .  — in 311 Abs. 1: „in allen „ge
eigneten“ Fällen bei „öffentlich“ auszuschreibenden handwerksmäßigen 
Arbeiten „von Bedeutung*“ . . . und in Absatz 2: „auf ihr Ersuchen 
„in geeigneten Fällen““ . . . Außerdem sollen in 2b und 2c der A n
träge nach dem W orte „Sachverständige(n)“ die W orte  „der Hand
werkskammer“ eingefügt werdon. Der Korreferent bem erkt noch, daß 
manche Preise zum Teil 40 Jah re  zurückdatieren.

Abgeordneter Hammer schildert in einem geschichtlichen Rück" 
blick Uber die Entwicklung der Submissionsfrage den Kampf der 
Handwerkerabgeordneten um Reglung des Submissionswesens im Sinne, 
der Handwerkerwünsche. Der M inisterialerlaß vom 23. Dezember 1905 
sei nicht der Initiative der S taatsregierung entsprungen, sondern auf 
Handwerkerinitiative, auf das E intreten  der Handwerkerabgeordneten 
zurtlckzuführen. Schon 1904/05 habe man in der Handels- und Ge
werbekommission die Bestimmungen des Erlasses vorbereitet und den 
Begriff des „angem essenen“ Gebots zur Aufnahme in den Erlaß vor
geschlagen. Als der Erlaß erschien, da stand darin „annehmbares“ 
Gebot. Die Preise blieben gedrückt und es konnte bei Zuschlag
erteilung nicht verhindert werden, daß das M indestangebot den Zu
schlag erhielt, daß von einer Garnisonsbauverwaltung Angebote m it 
45 %  U nterbietung angenommen wurden. Der Kommissionsbeschluß, 
daß der Zuschlag nur zu einem „angemessenen“ Preise erfolgen soll, 
sei ein bedeutender F ortschritt gegen den jetzigen Zustand, wo nach 
dem M inisterialerlaß der Zuschlag dem „annehmbaren“ Angebote zu
falle. Im  Jah re  1907 wurden A nträge auf Zuziehung von Sachver
ständigen gestellt und die Frage der Berücksichtigung von P reis
tarifen bei Vergebung von Arbeiten und Lieferungen angeschnitten. 
Es kam darüber zwischen Parlam entariern und R egierungsvertretern 
zu Differenzen und der H err M inister der öffentlichen Arbeiten er
klärte, daß Tarife nicht anerkannt werden könnten, weil da die Preise 
höher angesetzt seien, als sie tatsächlich gefordert worden waren.

E s lägen dem Abgeordnetenhause nun zwei A nträge vor: Der 
A ntrag  Dr. Schroeder und Genossen und der A ntrag Hammer und 
Genossen. Der A ntrag Schroeder zielo auf eine reichsgosetzliche 
Reglung des Submissionswesens ab. Es sei ja  theoretisch möglich, 
ein solches Gesetz zu veranlassen, entweder strafrechtlich, das heißt 
daß die Beamten bestraft werden, die die Bestimmungen nicht be
achten, oder öffentlich rechtlich. Redner bem erkt zu den Abände
rungen, die zu den Kommissionsanträgen gewünscht werden, daß die 
A nträge, wie schon der H err Vorsitzende R ahardt m it Recht betont 
habe, durchzusetzen nur deshalb möglich gewesen sei. weil man in 
einzelnen Punkten nachgegeben habe. Bezüglich der S treichung des 
W ortes „öffentlich“ in den Anträgen glaube er die Zusicherung 
machen zu können, daß die Kommission gegen die Streichung keine 
Bedenken haben werde. Im  ganzen würden die Abänderungen wohl 
angenommen werdon können. In  erster Linie müssen die Handwerker 
und Lieferanten einen „angemessenen“ Preis verlangen. — W enn auch 
die Staatsbehörden den M inisterialerlaß berücksichtigen würden, dann 
blieben immer noch die Kommunen, von denen allerdings eine Reihe 
den Erlaß eingeführt hat. Redner wird versuchen, die W ünsche 
und Vorschläge zu unterstützen. — Bezüglich der Kommunen hätte  der 
A ntrag gestellt werden sollen, daß auch diese verpflichtet werden 
sollten, den Erlaß zu berücksichtigen. Denn am schlimmsten und 
übelsten stehe es m it der Vergebnng bei den Kommunen. Die Hand
werker sollten sich an die Stadtverordneten wenden und suchen, daß 
dies durch deren U nterstü tzung erreicht werde.

Abgeordneter Dr. Schroeder bem erkt als Mitglied der Kom
mission und Antragsteller, daß die Handw erksvertreter hier das eine 
voraus haben, daß sie Männer der Praxis seien. In den dargelegten 
Zielen seien die Parteien einig, wenn auch die W ege nicht die gleichen 
wären. Die Hauptsache ist, daß dem Handwerke geholfen wird. Die 
Möglichkeit der reichsgesetzlichen Reglung des Submissionswesens is t 
nach einem Gutachten des Herrn Geheimrats F ritze, das nachgeprüft 
werden soll, in der Kommission verneint worden. E s hätte  dann auch 
an die Kommunen herangetreten werden können. Aber der W eg der 
Reichsgesetzgebung sei ein sehr langer. E s sei aber jedenfalls sehr 
erwünscht, möglichst schnell vorwärts zu kommen. M it dem vor
liegenden Ergebnisse sei ein großer S ch ritt vorgetan und die Ab
änderungsanträge würden weitere wesentliche Vorteile darstellen. Die 
Kommission würde m it den Abänderungen wohl einverstanden sein, 
aber die Regierung wird nicht ohne weiteres ihre Zustimmung geben. 
J e  günstiger die Sache ausfalle, desto besser fürs Handwerk. W ir 
werden uns bemühen, den W ünschen des Handwerks gerecht zu werden.

Abgeordneter Frhr. v. Zedlitz und Neukirch hä lt sich durch seine 
25jährige T ätigkeit im M inisterium der öffentlichen Arbeiten für legi
tim iert, anf Grund seiner Erfahrungen festzustellen, daß Bestimmungen

so gestalte t sein müssen, daß sie auch von den nachgeordneten Stellen 
beachtet werden. W ill man. daß der W ille der Zentralstelle durch
geführt wird, dann müssen die Bestimmungen auch klar und bestim m t 
sein. So sei der Ausdruck „geeignet“ eine Kautschukbestimmung. 
Redner hält die W ünsche der Handwerker für berechtigt, eine V er
ständigung m it der Regierung und die Annahme der gesvünschton 
Abänderungen für möglich. Es wird ja  notwendig sein, Konzessionen 
zu machen, aber der M inisterialerlaß soll die Regel bilden und nur 
für besonders geartete Ausnahmefälle eine abweichende Behandlung 
zulassen.

E s g ilt eben, den nachgeordneten Behörden eine feste Regel an 
die Hand zu geben und kautschukartige Bestimmungen zu vermeiden. 
Alle bürgerlichen Parteien werden einig sein, dem Handwerke zu 
helfen.

Abgeordneter Dr. Ehlers erk lärt als V ertre te r der Berliner Han
delskammer, daß in der Frage des Submissionswesens Uebereinstim- 
mung der Industrie m it dem Handwerk bestehe und daß die Handels
kammer Berlin die Handwerkskammern bei ihren Bestrebungen nach 
jeder Beziehung un terstü tzen werde. Auch bei der Handelskammer 
zu Berlin liefen fortgesetzt Klagen darüber ein, daß es im Sub- 
missionswosen nicht , besser, sondern immer schlechter werde. Deshalb 
wollo die Handelskammer Berlin m it den Handwerkskammern an dem
selben Strange ziehen. Durch die bisherige Ausführung der Sub
missionsbedingungen werde nicht nur die Preisschleuderei gefördert, 
sondern es werden auch sonstige sehr erschwerende U nzuträglich
keiten veranlaßt. Das Verfahren bei der Verdingung gehe nach einem 
doppelfüßigen Jam bus - — —- — : Kurz die F ris t zur Einreichung der 
Offerten, lang die Zeit der Ueberlegung bis zum Zuschlag, kurz die 
F ris t für die Ausführung, lang die Zeit bis zur Abrechnung und Be
zahlung. B essert sich der Staat, dann werden sich auch die Kom
munen bessern. E r halte es für wichtig, daß Industrie und Hand
werk m ehr wie bisher Zusammengehen. Das ein solches Zusammen
gehen auch auf ändern Gebieten möglich ist, das habe er zu seiner 
Freude vor kurzem in einer U nterredung m it dem H errn Vorsitzenden 
der Berliner Handwerkskammer feststellen können und er werde 
seinerseits Alles tun, um ein solches Zusammengehen von Industrie 
und Handwerk auf den vielen, beiden gemeinsamen Gebieten zu 
fördern. ;vA bgeordneter Lippmann erachtet die Zuziehung der zuständigen 
Handwerkskammern in den Fällen 2 b und c der A nträge für selbst
verständlich. Die Erfüllung dieser W ünscho könnte und sollte je tz t 
schon in A ussicht gestellt und die bisherige unnötige .Vorsicht auf
gegeben werden. Durch die Zuziehung der Handwerkskammern bei 
Aufstellung von Tarifen und E rm ittlung von Preisen für U nterhaltungs
arbeiten soll der W ert der Handwerkskammern nach Außen zur An
erkennung und zum Ausdrucke kommen. W enn der S taa t ein gutes 
Beispiel gibt, wird auch bei einer Reihe von Kommunen dasselbe ge
macht werden. Die Handwerker sollen daher ihren Einfluß auf die 
Abgeordneten der städtischen Kollegien geltend machen, damit die 
W ünsche des Handwerks bezüglich des Submissionswesens' berück
sichtigt werden. E r werde für diese W ünsche, die er als billig und 
gerecht erkläre, eintreten.

Abgeordneter Euler entschuldigt das Fernbleiben des Abgeord
neten Trimborn und gib t seiner Freude Ausdruck über dio E rklärung 
des Dr. Ehlers, Syndikus der Berliner Handelskammer und über die 
frische Initiative, die neuerdings die Handwerkskammer Berlin ent
falte. Die Kautschukbestim mungen m üßten ‘beseitigt werden. E r 
hofft, daß es gelingen wird, im Plenum etwas zu erreichen, denn dem 
Handwerk wird erst geholfen, wenn das Submissionswesen auf ge
sunde Basis gestellt wird.

Abgeordneter Hammor hält es für selbstverständlich, daß dio 
Sachverständigen von der Handwerkskammer und eventuell von der 
Handelskammer gestellt werden. Diose Aenderung sei nur redaktionell.

Abgeordneter M alkewitz: Am Submissionswesen sei wegen der 
Arbeiten und Lieferungen für das Reich auch der R eichstag in ter
essiert. Auch im Reichstage werden die Abgeordneten für die Sub- 
missionswünsche des Handwerks im Sinne der Beschlüsse der Ab
geordnetenhaus-Kommission und der Abänderungsanträgo eintreten 
und das Handwerk fördern. Redner gedenkt der V äter des Gesetzes 
betreffend die Handwerkskammern und freut sich, daß die damals 
wirksame Idee immer mehr zur G eltung kommt.

Herrenhausm itglied P late konstatiert m it Freuden, daß der alte 
gute Handwerksblock immer noch vorhanden sei. Die klare und be
stim m te Regelung des Submissionswesens is t eine Existenzfrage für 
das Handwerk. Das Bestreben aller bürgerlichen Parteien  gehe dahin: 
Der selbständige Handwerksmann soll in möglichst großer Zahl dem 
S taate erhalten bleiben.

Abgeordneter Held versichert, daß auch im Reichstage der feste 
W ille vorhanden sei, für die W ünsche des Handwerks einzutreten und 
ihm zu helfen, soviel nur möglich.

Vorsitzender, Abgeordneter R ahardt schließt sodann unter herz
lichster Dankesbezeugung an alle Anwesenden um 9 U hr abends die 
Konferenz.


